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Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß §9 (1) bis (3) und (7) BauGB
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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 01.123 - Südlich Schumannstraße -

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

1.1.1
Gemäß § 1 (4) i.V.m. § 1 (5) BauNVO sind in dem festgesetzten Gewerbegebiet nur nicht wesentlich störende 
Betriebe zulässig.

1.1.2
Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 1 BauNVO ist in dem Gewerbegebiet die Nutzungsart 
nach § 8 (2) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig, sofern es sich um Einzelhandelsbetriebe handelt.

1.1.3
Gemäß § 1 (5) BauNVO ist die Nutzung nach § 8 (2) Nr. 3 (Tankstellen) BauNVO in dem festgesetzten 
Gewerbegebiet nicht zulässig.

1.1.4
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr.  3 BauNVO (Vergnügungsstätten) sind gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Hinweise:

Denkmalschutz:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, 
alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher 
Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde 
und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750; Fax: 02761/ 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, 
das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz 
zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

Kampfmittel:
Das Vorhandensein von Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges kann nicht ausgeschlossen werden. Weist bei 
Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden 
verdächtige Gegenstände aufgefunden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend telefonisch 
(Hamm, 903-341 oder 903-0 oder Notruf 112) das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz der 
Stadt Hamm zu verständigen

Altlasten:
Das Plangebiet ist als Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnet. Trotz durchgeführter Sanierungsmaßnahmen 
können punktuelle Untergrundkontaminationen nicht ausgeschlossen werden. Bei konkreten 
Planungsvorhaben ist die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Hamm zwingend zu beteiligen. Bei Funden 
von verdächtigen Bodenverunreinigungen ist unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Hamm 
(Tel. 02381-17-7145/-7146/-7148) zu verständigen.
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